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Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

 
Den Bürgern wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Form einer Öffentlichkeitsbeteiligung für die Dauer eines 
Monats die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme gegeben. Dazu lagen der Planentwurf und die 
dazugehörige Begründung sowie die Unterlagen zu umweltrelevanten Aspekten in der Zeit vom 
21. November 2016 bis zum 22. Dezember 2016 zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich in der 
Stadtverwaltung Burg aus. 
 
Auf die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde ortsüblich mit Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Burg mit den 
Ortschaften Detershagen, Ihleburg, Niegripp, Parchau, Reesen und Schartau am 11. November 2016 
hingewiesen. 
 
 
Aus der Beteiligung der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen hervorgegangen. 
 
 

Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange 

 
 

Beschlussempfehlung: 
 
Der Stadtrat der Stadt Burg beschließt die Behandlung der nachfolgenden Beschlussvorlage 
einschließlich der Behandlung der eingegangenen Einzelstellungnahmen so vorzunehmen und 
durchzuführen, wie es die Verwaltung in der Anlage zum Beschluss-Nr. 019/2017 vorschlägt. Eine 
Übersicht über die Erforderlichkeit einer Beschlussfassung der Einzelstellungnahmen ist im 
Inhaltsverzeichnis dargestellt. 
 

Der Beschlussempfehlung gefolgt nicht       Enthaltung 
der Verwaltung wird  gefolgt 

 

Abstimmungsergebnis 
des Stadtrates:  

 

Beschluss des  
Ortschaftsrates Parchau            
 
 

Beschluss des  
Bau- u. Umweltausschusses            
 
 

Beschluss des Hauptausschusses             
 
 

Beschluss des Stadtrates            

 

 
Anwesend 

Stimmberechtigt 

Befangenheit 

Dafür 

Dagegen 

Enthaltungen 
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Stellungnahme Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie – Bereich 
Archäologie vom 19.12.2016 

 

 
  



Bauleitplanung 
der Stadt Burg 

Bauleitplanung der Stadt Burg/Aufstellungsverfahren/Bebauungsplan Nr. 99 „An der kleinen 
Seestraße“ in der Ortschaft Parchau 

Anlage zu BV 019/2017 Seite 4 
 

 
 
 

Wertung 
 
Die Übernahme der Stellungnahme in die Begründung ist bereits gefolgt. 
Im Umweltbericht (Seite 8) ist das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter beschrieben und auf das 
Denkmalschutzgesetz hingewiesen.  
In der Begründung zum Bebauungsplan (Seite 6) sind der Umgang mit dem Schutzgut und die notwendige Abstimmung 
mit dem LDA erläutert. 
 
Der Bauherr wird sich rechtzeitig vor Baubeginn mit der LDA in Verbindung setzen. Notwendige Maßnahmen, wie eine 
z.B. Sondage werden abgestimmt.  
 
 
Es ist keine weitere Behandlung der Stellungnahme erforderlich.  
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Stellungnahme Landkreis Jerichower Land vom 20.12.2016 
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Wertung 
 
zu Bauaufsichtsbehörde: 

Dem Hinweise zur fehlenden Festsetzung der zulässigen Grundfläche der Wochenendhäuser im Sondergebiet wird 
gefolgt. 
Bei der Festsetzung des Sondergebietes das der Erholung dient, handelt es sich um die Überplanung eines bestehenden 
Wochenendhausgebietes. Vorhandene bauliche Anlagen (Wochenendhäuser und Nebenanlagen) befinden sich 
insgesamt alle auf dem Grundstück des Eigentümers, der die Bebauung beabsichtigt. Vorhandene privatrechtliche 
Verträge sichern die vorhandene Bebauung. An- und Ausbauten sind ausgeschlossen. Das gilt auch für Veränderungen 
der Höhe der baulichen Anlagen. 
 
Die Festsetzung der Grundflächen und der Geschossigkeit der Wochenendhäuser erfolgt als Ergänzung in der 
Planzeichnung. Die Begründung wird ebenfalls ergänzt. 
 
Die Straßenverkehrsfläche wird verlängert und bis an die Wendeanlage geführt. Damit ist die verkehrliche Erschließung 
für Feuerwehrfahrzeuge gesichert.  
Die Ausweisung der Fläche für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen wird gestrichen. 
 
Eine weitere Behandlung der Teilstellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
zu Landesentwicklungsbehörde: 

Es ist keine weitere Behandlung der Teilstellungnahme erforderlich. 
 
zu Sachgebiet vorbeugender Brandschutz: 

Die Wendeanlage für Feuerwehrfahrzeuge wird entsprechend der Forderungen angepasst. Die Zufahrt ist jederzeit 
möglich. 
 
Es ist keine weitere Behandlung der Teilstellungnahme erforderlich. 
 
zu Denkmalschutzbehörde: 
Bau- und Kunstdenkmalpflege 

Eine weitere Behandlung der Teilstellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
Bodendenkmalschutz 
Der Hinweis auf § 9 Abs. 3 Denkmalschutzgesetz wird zur Kenntnis genommen. Hinweise zum Denkmalschutzgesetz 
dazu befinden sich auf der Planzeichnung. 
Es erfolgt vor Baubeginn eine Kontaktaufnahme mit dem LDA. Der Bauherr zeigt den Baubeginn frühzeitig an. 
 
Eine weitere Behandlung der Teilstellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
zu Sachgebiet Immissionsschutz: 

Eine weitere Behandlung der Teilstellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
zu Sachgebiet Naturschutz, Landwirtschaft und Forsten: 

Den Hinweisen zu den Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft wird gefolgt.  
Es erfolgt eine Ergänzung des Umweltberichtes in Bezug auf die Straucharten. 
Die Aussagen aus dem Umweltbericht werden durch die Überarbeitung der Festsetzungen im Bebauungsplan 
konkretisiert und ergänzt. 
 
Eine weitere Behandlung der Teilstellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
zu Sachgebiet Wasserbehörde: 

Eine weitere Behandlung der Teilstellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
zu Sachgebiet Abfallwirtschaft / Bodenschutz: 

Eine weitere Behandlung der Teilstellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
zu Sachgebiet Straßenverkehr: 

Eine weitere Behandlung der Teilstellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
zu Sachgebiet Allgemeine Ordnungsaufgaben: 

Eine weitere Behandlung der Teilstellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
zu Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement: 

Eine weitere Behandlung der Teilstellungnahme ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme Landesverwaltungsamt vom 10.01.2017 
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Wertung 
 
Eine weitere Behandlung der Teilstellungnahme ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme Stadtwerke Burg Energienetze GmbH vom 20.12.2016 
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Wertung 
Eine weitere Behandlung der Teilstellungnahme ist nicht erforderlich. 
 

 


